
Schulungsveranstaltungen nach § 185 Abs. 2 Satz 6 SGB IX, § 29 Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung 

 

110, Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung im förmlichen Verfahren 
 
 

02.03.2026  
 
 

Haus des Stiftens gGmbH 

Landshuter Allee 11, 80637 München 
 
 
 

 

02.03.2026  
 

09:00 – 12:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung 
 

•In welchen Betrieben/Dienststellen wird gewählt? 
• Wann und in welchem Wahlverfahren wird gewählt? 
• Wer darf wählen? (aktives Wahlrecht) 
• Wer darf gewählt werden? (passives Wahlrecht) 
• Von wem und wie wird die Wahl eingeleitet? 
• Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers 
• Schutz des Wahlverfahrens, des Wahlvorstandes und der Wahlbewerber 

 
• Aufgaben, Rechte und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung 

• Wahlvorbereitungen und Bestellung des Wahlvorstands bei förmlicher 

Wahl 

• Barrierefreie Durchführung der Wahlen 

• Neue Rechtsprechung 

• Abordnung, Gestellung, Leiharbeit, Zuweisung an Jobcenter 

• Übergangsmandate 

 

Referent: Martin Kusterer, Inklusionsamt des ZBFS Oberbayern 

 


